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Allgemeine Geschäftsbedingungen

Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen, Zeitschriften und www.inFranken.de
1.	 „Anzeigenauftrag” im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung 
einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder 
sonstigen Inserenten in einer Druckschrift bzw. auf dem Internet-
portal „inFranken.de“ zum Zweck der Verbreitung. Vertrags-
partner des Auftraggebers  ist je nach Auftragsabschluss die 
„Coburger Tageblatt Verlag & Medien GmbH & Co. KG, Coburg 
(Zeitungstitel „Coburger Tageblatt“) oder die Bayerische Rund-
schau Verlag & Medien GmbH & Co. KG, Kulmbach (Zeitungstitel 
„Bayerische Rundschau“) oder die Mediengruppe Oberfranken– 
Zeitungsverlage GmbH & Co. KG, Bamberg (Zeitungstitel  
„Fränkischer Tag“), im Folgenden als Verlag benannt. 

2.	 Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines 
Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines 
Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen einge-
räumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen 
der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige inner-
halb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht 
wird.

3.	 Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der 
vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die 
im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen 
abzurufen.

4.	 Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag 
nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet 
etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen 
dem gewährten und dem, der tatsächlichen Abnahme ent-
sprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung 
entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risiko-
bereich des Verlages beruht. 

5.	 Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Milli-
meterzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter 
umgerechnet. 

6.	 Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen 
ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausga-
ben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift bzw. auf dem 
Internetportal „inFranken.de“ veröffentlicht werden sollen, 
müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftrag-
geber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn 
der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte 
Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne 
dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

7.	 Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten 
an den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, 
die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen 
erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort 
„Anzeige” deutlich kenntlich gemacht.

8.	 Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne 
Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge 
wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form 
nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des 
Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder 
behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentli-
chung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträ-
ge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern 
aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst 
nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung 
bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim 
Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeit-
schrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht 
angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auf-
traggeber unverzüglich mitgeteilt.

9.	 Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwand-
freier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber 
verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte 
Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der 
Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druck-
qualität im Rahmen der durch Druckunterlagen gegebenen 
Möglichkeiten.

10.	 Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, 
unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige 
Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie 
Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck 
der Anzeige beeinträchtigt wurde. Bei auf dem Internetportal 
„inFranken.de“ veröffentlichten Dauer-Anzeigen hat der Auf-
traggeber zunächst ein Mängelbeseitigungsrecht. Lässt der 
Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstrei-
chen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so 
hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder 
Rückgängigmachung des Auftrages. Schadenersatzansprüche 
aus Pflichtverletzungen aus dem Schuldverhältnis, Verschulden 
bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind – auch 
bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen; Schaden-
ersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug 

sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und 
auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende 
Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des 
Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungs-
gehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des 
Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kauf-
männischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus 
auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in 
den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für 
grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den vorausseh-
baren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts 
beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei nicht offen-
sichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang 
von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

10a.	 Dem Auftraggeber ist bekannt, dass bei elektronischer Daten-
übertragung Fehler auftreten können. Soll die Anzeigendatei 
auftragsgemäß vom Rechner des Auftraggebers abgerufen 
werden, so hat dieser bei ungenügender Veröffentlichung der 
Anzeige keine Ansprüche gegen den Verlag, wenn der Fehler 
nicht offenkundig war. Darüber hinaus ist eine Haftung des 
Verlages ausgeschlossen, wenn die Anzeigendatei aus Gründen, 
die der Verlag nicht zu vertreten hat, fehlerhaft übertragen 
wurde oder der Rechner des Auftraggebers nicht erreichbar war 
oder der Ladevorgang nicht abgeschlossen werden konnte.

	 Der Verlag ist verpflichtet, den Auftraggeber unverzüglich zu 
unterrichten, wenn dessen Rechner nicht erreichbar war oder 
der Ladevorgang nicht abgeschlossen werden konnte. I. Ü. 
bleibt es bei der Regelung nach Ziffer 10.

11.	 Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. 
Der Auftraggeber trägt die  Verantwortung für die Richtigkeit 
der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt 
alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersen-
dung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

12.	 Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird 
die nach Art der Anzeige übliche tatsächliche Abdruckhöhe  
der Berechnung zu Grunde gelegt.

13.	 Der Rechnungsbetrag wird mit dem Erscheinen der Anzeige 
bzw. mit dem Verteilen der Prospekte sofort zur Zahlung  
fällig. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird 
die Rechnung sofort bzw. schnellstmöglich übersandt. Die 
Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom 
Termin des Erbringens der Leistung an laufenden Frist zu be-
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zahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist, 
Vorauszahlung oder das Abbuchungsverfahren vereinbart ist. 
Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preis- 
liste gewährt.

14.	 Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die 
Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungs-
verzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis 
zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen 
Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel  
an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag be-
rechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses 
das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein 
ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung 
des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rech-
nungsbeträge abhängig zu machen.

15.	 Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigen-
beleg. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an 
seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages, 
über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

16.	 Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen und 
Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu 
vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter 
Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen. 

17.	 Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über 
mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergelei-
tet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten 
Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder 
auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder 
– wenn eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnittlich 
verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durch-
schnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des vergangenen 
Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung 
ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigender Mangel, 
wenn sie  
bei einer Auflage bis zu 		  50 000 Exemplaren 20 v. H.,
bei einer Auflage bis zu 	100 000 Exemplaren 15 v. H.,
bei einer Auflage bis zu 	500 000 Exemplaren 10 v. H., 
bei einer Auflage über 	 500 000 Exemplaren 	 5 v. H. beträgt. 
Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche 
ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem 
Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass 
dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten 
konnte.

18.	 Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung 
und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines 

ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe 
auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg 
weitergeleitet. Die Eingänge auf Zifferanzeigen werden  
vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht 
abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sen- 
det der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Dem Verlag 
kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt 
werden, die eingehenden Angebote anstelle  und im erklärten 
Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Briefe, die das zulässige 
Format DIN A4 (Gewicht 500 g) überschreiten sowie Sonder-
formate, Waren-, Bücher-, Katalogsendungen, Päckchen, Waren- 
proben oder Gegenstände sind von der Weiterleitung ausge-
schlossen und werden nicht entgegengenommen. Eine Entge-
gennahme und Weiterleitung kann dennoch ausnahmsweise 
für den Fall vereinbart werden, dass der Auftraggeber die dabei 
entstehenden Gebühren/Kosten übernimmt.

19.	 Die Chiffregebühr wird als Verwaltungspauschale erhoben. 
Eine Rückerstattung ist nicht möglich, falls keine Offerten  
eingehen. 

19a.	 Bei Ziffernanzeigen ist der Auftraggeber verpflichtet, die den 
Angeboten beigegebenen Anlagen zurückzusenden. Eine  
Gewähr für rechtzeitige Weitergabe von Angeboten auf Ziffern
anzeigen wird nicht übernommen.

20.	 Druckunterlagen werden nur auf besondere Aufforderung 
an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewah-
rung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

21.	 Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. 
Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen  
des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen  Sonder-
vermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. 
Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend 
gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht- 
Kaufleuten, nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhn-
liche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, 
im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftrag
geber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes ver-
legt ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

22.	 Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, 
sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den 
Werbungstreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. 
Die vom Verlag  gewährte Mittlervergütung darf an die Auf-
traggeber weder ganz, noch teilweise weitergegeben werden.

23.	 Bei Änderung der Preisliste treten die neuen Bedingungen auch 
bei laufenden Aufträgen sofort in Kraft, sofern nicht ausdrück-

lich schriftlich eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.
24.	 Der Werbungstreibende hat rückwirkend Anspruch auf den 

seiner tatsächlichen Abnahme von Anzeigen innerhalb  Jahres
frist entsprechenden Nachlass, wenn er zu Beginn der Frist 
einen Auftrag abgeschlossen hat, der aufgrund der Preisliste zu 
einem Nachlass von vornherein berechtigt.  Für jeden Kunden 
ist ein eigener Rabattabschluss erforderlich. Eine Zusammen-
fassung verschiedener, rechtlich voneinander unabhängiger 
und kapitalmäßig  nicht verbundener Unternehmen zu einem 
Abschluss ist nicht möglich. Voraussetzung für die Gewährung 
eines Konzernrabattes ist eine Beteiligung von mind. 51 Prozent.

25.	 Ein Ausschluss von Anzeigen- und Beilagenaufträgen von 
Mitbewerbern kann weder für eine bestimmte Ausgabe noch 
für einen bestimmten Zeitraum zugesichert werden. Bei Bei-
lagen behält sich der Verlag Mehrfachbelegung vor.

26.	 Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der 
Anzeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet insbe-
sondere jedoch nicht, wenn er von den Auftraggebern irrege-
führt oder getäuscht wird. Bei unklaren Anzeigen oder nicht 
geeigneten Texten behält sich der Verlag vor, Änderungen oder 
Streichungen vorzunehmen, wenn aus Zeitgründen eine Rück-
frage bei dem Auftraggeber nicht möglich ist.

27.	 Für Fehler jeder Art aus telefonischen Übermittlungen über-
nimmt der Verlag keine Haftung. Dies gilt ebenfalls für die Vor-
lage von undeutlich geschriebenen Texten wie für undeutlich 
übermittelte Telefaxe. Weiterhin gilt dies für die fehlerhafte 
Eingabe von Anzeigendaten in das Anzeigensystem über das 
Internetportal durch den Auftraggeber bzw. dessen Erfüllungs-
gehilfen.

28.	 Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort 
erkennbar, sondern werden diese erst beim Druckvorgang 
deutlich, so hat der Werbungstreibende bei ungenügendem 
Abdruck keine Ansprüche. Bei fehlerhaften Wiederholungs-
anzeigen wird kein Nachlass oder Ersatz gewährt, wenn der 
Besteller nicht vor der nächsten Einschaltung auf den Fehler 
hinweist. Dies gilt auch für zu spät mitgeteilte Abbestellungen 
von Wiederholungsanzeigen. Fehlende oder fehlerhaft ge-
druckte Kontrollangaben ergeben keinen Anspruch auf Nach-
lass oder Ersatz, ebenso ein Abweichen von der Satzvorlage,  
der Schriftart und -größe.

29.	 Anzeigen- und Beilagenaufträge vom Einzelhandel, Handwerk 
und von gewerblichen Unternehmen, die im Verbreitungs
gebiet ansässig sind, dazu zählen auch selbstständig werbende 

	 Filialbetriebe und Zweigniederlassungen, werden über Werbungs-
mittler zum Grundpreis angenommen und verprovisioniert. 
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Zusätzliche Geschäftsbedingungen

Volle Provision wird nur bei kompletter Auftragsabwicklung 
gezahlt. Markenartikelhersteller sowie Verkaufsagenturen, Ver-
kaufsstellen und Zweigniederlassungen von überregionalen 
Verkaufsorganisationen, deren Werbung zentral durchgeführt 
wird, sind keine Lokalinserenten im Sinne der Preisliste.  
Die Entscheidung darüber hat der Verlag.

30.	 Der Verlag behält sich vor, für Anzeigen in Sonderbeilagen, 
Kollektiven, PR-Beilagen und PR-Seiten besondere Anzeigen-
preise festzusetzen. Mündlich getroffene Vereinbarungen sind 
erst nach schriftlicher Bestätigung durch den Verlag bindend.

31.	 Des Weiteren behält sich der Verlag vor, Sonderbeilagen, 
Kollektive und PR-Seiten auch im Internet zu veröffentlichen 
und hierfür gesonderte mm-Preis-Aufschläge zu berechnen.

31a. 	 Der Verlag behält sich vor, für Sonderbeilagen, Kollektive und 
PR-Seiten gesonderte Anzeigenschlusszeiten festzulegen.

32.	 Abbestellungen und Änderungen müssen schriftlich erfolgen 
und bis zum Anzeigenschluss vorliegen. Bei Abbestellung  
einer Anzeige werden 25 % des Anzeigenpreises für Satzkosten 

bzw. Bearbeitungsgebühren berechnet. Rückzuvergütende  
Anzeigenbeträge werden um diese Gebühren gekürzt. Bei nicht 
rechtzeitig eingegangenen Beilagen werden die entstandenen 
Kosten verrechnet.

33.	 Dem Verlag schriftlich zugehende Anzeigenaufträge werden 
in der Gesamtauflage veröffentlicht, falls die gewünschte Teil-
ausgabe, in der die Anzeige erscheinen soll, nicht ausdrücklich 
vermerkt ist. Platzierungsvorgaben können nur im Rahmen  
der umbruchtechnischen Möglichkeiten berücksichtigt werden.

34.	 Auf Anzeigen für Verlagserzeugnisse wird ein Kollegenrabatt 
von 10 v. H. gewährt, wenn die Aufträge direkt von Verlag zu 
Verlag abgewickelt werden.

35.	 Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung auf Erfül-
lung von Aufträgen und Leistung von Schadenersatz. Dies gilt 
auch sinngemäß bei Arbeitskampf-Maßnahmen.

36.	 Anspruch auf Korrekturabzug besteht nur bei Aufgabe der 
Anzeigen 2 Arbeitstage (am Ort) bzw. 3 Arbeitstage (auswärts) 
vor Erscheinen und nur auf Anforderung.

37.	 Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt 
und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfü-
gung gestellten Text- und Bildunterlagen. 

	 Dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Drit-
ter freizustellen, die diesem aus der Ausführung des Auftrages, 
auch wenn er sistiert sein sollte, gegen den Verlag erwachsen 
sind. Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen 
daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt 
werden. Erscheinen sistierte Anzeigen, so stehen auch dem 
Auftraggeber daraus keinerlei Ansprüche gegen den Verlag 
zu. Durch die Erteilung von Anzeigen und Beilagenaufträgen 
verpflichtet sich der Auftraggeber, die Kosten einer Gegen
darstellung, die sich auf  tatsächliche Behauptungen der Ver
öffentlichung beziehen, zu tragen, und zwar nach Maßgabe 
des jeweils gültigen Anzeigentarifs.

38.	 Besondere Gestaltungswünsche bei Anzeigen, die von der 
Norm des Verlages abweichen, werden bei einem Aufschlag 
von 25 % im Rahmen des Möglichen ausgeführt.

39.	 Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 5 % über 
Basiszinsatz, bzw. 8 % bei Rechtsgeschäften an denen ein Ver
braucher nicht beteiligt ist, zu zahlen. Die Geltendmachung wei-
teren Verzugsschadens wird nicht ausgeschlossen (§288 BGB).

40.	 Die vom Verlag gesetzten Texte werden nach der neuen deut-
schen Rechtschreibung abgedruckt. Unterschiedliche Schreib-
weisen nach alter und neuer Form werden nicht als Grund für 
eine Reklamation anerkannt. 

Für den der Auftrag die Anzeige online auf www.inFranken.de 
zu veröffentlichen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen des Verlages unverändert fort, werden jedoch durch 
diese besonderen Geschäftsbedingungen ergänzt/geändert:

Gewährleistung des Anbieters bei Anzeigen auf inFranken.de
Dem Auftraggeber ist bekannt, dass es nach dem Stand der 
Technik nicht möglich ist, ein von Fehlern vollkommen freies 
Programm zu erstellen. Die Gewährleistung gilt nicht für  
unwesentliche Fehler. Ein unwesentlicher Fehler in der Dar-
stellung der Werbemittel liegt insbesondere vor, wenn er 
hervorgerufen wird durch die Verwendung einer nicht geeig-
neten Darstellungssoft- und/oder Hardware (z.B. Browser) 
oder durch Störung der Kommunikationsnetze anderer Be-
treiber oder durch Rechnerausfall aufgrund Systemversagens 
durch unvollständige und/oder nicht aktualisierte Angebote 
auf sogenannten Proxies (Zwischenspeichern) oder durch 
einen Ausfall des Ad-Servers,der nicht länger als 24 Stunden 
(fortlaufend oder addiert) innerhalb von 30 Tagen nach 
Beginn der vertraglichvereinbarten Schaltung andauert. Bei 
einem Ausfall des Ad-Servers über einen erheblichen Zeitraum 
(mehr als 10 Prozent der gebuchten Zeit) im Rahmen einer 
zeitgebundenen Festbuchung entfällt die Zahlungspflicht des 
Auftraggebers für den Zeitraum des Ausfalls. Weitere Ansprüche 
sind ausgeschlossen.

Leistungsstörungen
Fällt die Durchführung eines Auftrags aus Gründen aus, die 
der Verlag (bzw. der von ihm genutzte Anbieter) nicht zu 
vertreten hat (etwa softwarebedingt oder aus anderen tech
nischen Gründen), insbesondere wegen Rechnerausfalls, 
höherer Gewalt, Streik, aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, 
Störungen aus dem Verantwortungsbereich von Dritten 
(z. B. anderen Providern), Netzbetreibern oder Leistungsanbietern 
oder aus vergleichbaren Gründen, so wird die Durchführung 
des Auftrags nach Möglichkeit nachgeholt. Bei Nachholung 
in angemessener und für den Auftraggeber zumutbarer Zeit 
nach Beseitigung der Störung bleibt der Vergütungsanspruch 
des bestehen.

Online-Anzeige

Eine digitale Anzeigenunterlage ist gegeben, wenn die Datei vom 
Auftraggeber als elektronischer Datenträger – online oder offline –  
an den Verlag übergeben wird. Für den der Anzeigendatei zu Grunde 
liegenden Anzeigenauftrag gelten die Allgemeinen Geschäfts
bedingungen des Verlages unverändert fort, werden jedoch bzgl. 
der Beschaffenheit und Weiterverarbeitbarkeitsanforderungen 
durch diese besonderen Geschäftsbedingungen ergänzt.

Bedient sich der Auftraggeber bezüglich der Weitergabe der An-
zeigenunterlage bzw. der Verlag zur deren Empfang eines Dritten, 
 so bleiben Auftraggeber und/oder Verlag Verpflichtete aus diesen 
besonderen Geschäftsbedingungen. Der Verlag nimmt digitale 
Anzeigenunterlagen nur an, wenn diese den in den vom Verlag 
herausgegebenen „Richtlinien zur Anlieferung digitaler Anzeigen” 
bestimmten Anforderungen entsprechen.Der Verlag ist berechtigt, 
Anzeigenaufträge, die digitale Anzeigenvorlagen beinhalten, ab- 
zulehnen, sofern deren Beschaffenheit nicht den vom Verlag 
vorgegebenen Bedingungen für digitale Druckunterlagen entspre-
chen. Für die rechtzeitige und einwandfreie Übermittlung einer 
fehlerfreien Datei ist der Auftraggeber verantwortlich. Fehlerhaft 
übergebene digitale Anzeigenunterlagen bzw. beschädigte Daten
träger gehen ebenso zu Lasten des Auftraggebers wie der Ausfall 
des Übertragungsweges.

Digitale Anzeigenvorlagen


